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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Kelheim vom 09.11.2021 
Nr. 33 – 5300 – Bekannt/019 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Bekanntmachung zum Coronavirus (SARS-CoV 2) für den Landkreis Kelheim –regional er-
höhte Belastung  
 
Auf Grund von § 17a Abs. 2 der Vierzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (14. BayIfSMV) sowie § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) in der jeweils gül-
tigen Fassung macht das Landratsamt Kelheim bekannt: 
 
1. Im Landkreis Kelheim hat, gemäß den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes, am 

08.11.2021 die Zahl der innerhalb von sieben Tagen aufgetretenen Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (7-Tage-Inzidenz) gemäß § 28a Abs. 3 IfSG den Wert von 300 
überschritten. 
 
Zugleich beträgt die derzeitige Auslastung der im Leitstellenbereich zur Verfügung ste-
henden Intensivbetten mehr als 80%. 

 
2. Im Landkreis Kelheim gelten deshalb ab dem 10.11.2021 die in § 17 Satz 2 der 14. BayIfSMV 

vorgesehenen Maßnahmen entsprechend. 
 
3. Weitergehende, zuvor durch das Landratsamt Kelheim erlassene Regelungen, bleiben von 

dieser Bekanntmachung unberührt. 
 
 
Kelheim, 09.11.2021 
Landratsamt 
 
 
Ferch 
Regierungsrat 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Homepage des Landratsamtes Kelheim unter www.land-
kreis-kelheim.de/ einsehbar. 
 

http://www.landkreis-kelheim.de/
http://www.landkreis-kelheim.de/

